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Kann eine Reform der Ehegattenbesteuerung 
die Beschäftigung erhöhen? –  
Eine Fachdiskussion mit Ökonominnen und 
Ökonomen im BMWK

In Wissenschaft und Politik wird seit langem intensiv 
und zunehmend auch evidenzbasiert debattiert, ob und 
inwiefern die steuerliche Behandlung der Erwerbsein-

künfte von Ehepaaren ökonomische Fehlanreize generiert 
und insbesondere für Zweitverdienende – überwiegend 
Frauen – ein Beschäftigungshindernis darstellt. Zudem stellt 
sich die Wissenschaft die Frage, ob die fehlende Berück-
sichtigung alternativer Familienmodelle und der Existenz 
von Kindern im Rahmen des Ehegattensplittings noch zeit-
gemäß ist und fordert eine Anpassung der Regelungen.   Die 
Ampelkoalition hatte sich im Koalitionsvertrag für die 20. 
Legislaturperiode auf eine Reform bei den Lohnsteuerklas-
sen geeinigt: Die Lohnsteuerklassenkombination III/V soll-
te in das Faktorverfahren der Lohnsteuerklasse IV überführt 
werden. Ziel war es, für mehr Fairness bei der unterjährigen 
Lohnbesteuerung zu sorgen und so Erwerbsimpulse zu set-
zen. Die Maßnahme war zwar im Regierungsentwurf für 
ein Steuerfortentwicklungsgesetz enthalten, wurde aber 
letztlich nicht mehr vom Bundestag beschlossen.

Vor diesem Hintergrund hat das BMWK Anfang Februar 
2025 zu einem Seminar eingeladen, um mit namhaften 
Ökonominnen und Ökonomen die Anreizwirkungen der 
bestehenden Ehegattenbesteuerung zu diskutieren und 
wirtschaftspolitisch sinnvolle Reformoptionen für die 21. 
Legislaturperiode zu beleuchten. 

DAS SPLITTING BEGÜNSTIGT HOHE EINKOMMENS-
UNTERSCHIEDE DER EHELEUTE.

In der deutschen Einkommensbesteuerung können ver-
heiratete Paare gemeinsam veranlagt werden und profitie-
ren im Fall unterschiedlich hoher Einkommen vom Ehe-
gattensplitting. Dabei wird das gesamte zu versteuernde 
Einkommen beider Eheleute herangezogen, halbiert und 
beide Hälften werden je mit dem dafür anfallenden Tarif 
besteuert. Aufgrund der Progressivität des deutschen Ein-
kommensteuertarifs ergibt sich dabei regelmäßig 
der sogenannte Splittingvorteil im Vergleich zur 
Einzelveranlagung beider Eheleute. Dieser Vorteil 
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ist umso größer, je ungleicher die Partnereinkommen sind. 
Erzielen beide Eheleute das gleiche Bruttoeinkommen, so 
ergibt sich kein Splittingvorteil. Bei unterschiedlich hohen 
Einkommen mindert wiederum eine Erhöhung des Er-
werbseinkommens von Zweitverdienenden den steuerli-
chen Splittingvorteil, was im Kern die Anreizproblematik 
dieses Verfahrens ausmacht. Hinzu kommen unterschied-
lich hohe Grenzbelastungen der unterjährigen Abschläge 
auf die Einkommensteuer für Erst- und Zweitverdienende 
in der Lohnsteuerklassenkombination III/V, welche nega-
tive Anreizeffekte verstärken können (vgl. unten). Als zen-
traler Vorzug des Splitting bleibt jedoch die horizontale 
Belastungsgerechtigkeit, das heißt, Paare mit gleichem 
Gesamteinkommen werden gleich besteuert, unabhängig 
davon, wie die Einkommenserzielung sich auf die Eheleute 
verteilt.

Das Ehegattensplitting wurde 1958 im Zuge eines Urteils des 
Bundesverfassungsgerichtes eingeführt, das in der bis dahin 
praktizierten nachteilhaften Besteuerung von Eheleuten 
einen Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 GG sah, der die Ehe unter 
den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stellt. In der 
Folge wurden Eheleute im Regelfall besser gestellt als indi-
viduell veranlagte Paare, die unterschiedlich hohe Einkom-
men erzielten. Dies war seinerzeit durch den Gesetzgeber 
beabsichtigt, um der vorherrschenden familiären Konstella-
tion Rechnung zu tragen, in welcher der Ehemann und Fa-
milienvater oft für mehrere Personen aufkommen musste.

Aus dem Urteil folgte allerdings nicht, dass sich das Ehe-
gattensplitting zwingend aus der Verfassung ergibt. Viel-
mehr geht die herrschende Meinung davon aus, dass das 
Grundgesetz lediglich eine steuerliche Benachteiligung der 
Ehe verbietet; nach dem allgemeinen Gleichbehandlungs-
gebot in Art. 3 GG muss zudem die Leistungsfähigkeit der 
Eheleute berücksichtigt werden. Letzteres wird meist dahin-
gehend interpretiert, dass die Versorgung einer Ehepartne-
rin oder eines Ehepartners ohne ausreichendes eigenes 
Erwerbseinkommen durch die hauptverdienende Person 
steuerlich berücksichtigt werden muss, und zwar mindes-
tens in Höhe des Existenzminimums. Das würde bedeuten, 
dass eine komplett individualisierte Besteuerung von Ehe-
leuten rechtlich nicht möglich ist.

DIE GESELLSCHAFTLICHE REALITÄT HAT SICH 
GEWANDELT.

Prof. Fuchs-Schündeln argumentierte, dass die gesellschaft-
liche Realität heute eine andere sei als zur Zeit der Einfüh-
rung des Splittings. So würden viele Kinder heute außerhalb 
traditioneller Familienstrukturen aufwachsen, die Schei-
dungsraten seien höher und die Unterhaltsrechtsreform 
von 2008 habe nacheheliche Unterhaltspflichten 
stark reduziert. Alle diese Umstände machten 
negative Arbeitsanreize für Zweitverdienende 
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durch das Ehegattensplitting besonders relevant und das 
Ehegattensplitting als familienpolitische Maßnahme un-
geeignet. Fuchs-Schündeln verwies auf eine Studie, in der 
sie den Übergang von bestehenden Regeln der Zusammen-
veranlagung hin zu einer Individualbesteuerung im Länder-
vergleich untersucht hat. Dabei wird die Durchschnittsbe-
steuerung der Ehepaare über eine ausgleichende 
Pauschale konstant gehalten. Dadurch verändern sich zwar 
die Grenzsteuersätze der Eheleute, nicht aber die aggregier-
ten Steuerzahlungen von Ehepaaren. Es zeigte sich, dass 
Frauen in Deutschland in solch einem Szenario ihre Arbeits-
zeit massiv ausweiten würden, um insgesamt 25 %. Im Ver-
gleich zu den anderen Ländern in der Studie ist dies der 
zweithöchste Wert. Das zeigt, dass die negativen Arbeits-
anreize für Zweitverdienende durch das Steuersystem in 
anderen Ländern deutlich geringer sind. 

EIN BEGRENZTES SPLITTING BEI STÄRKERER 
BERÜCKSICHTIGUNG VON KINDERN KÖNNTE AUF 
GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ STOSSEN.

Daran anknüpfend präsentierte Prof. Peichl erste Ergeb-
nisse einer noch unveröffentlichten repräsentativen Um-
frage. Sie deuten darauf hin, dass das Ehegattensplitting 
immer noch große Zustimmung in der Bevölkerung ge-
nießt; die Befragten bevorzugen allerdings einen geringeren 
Splittingvorteil als im Status quo. Höhere Leistungen für 
Familien mit Kindern werden unterstützt. Mit Blick auf 
diese Ergebnisse und weitere Studien sprach sich Prof. 
Peichl für eine Reform des Ehegattensplittings in Richtung 
eines sogenannten Realsplittings aus. Dadurch würde der 
Splittingvorteil im Vergleich zum Status quo begrenzt. Zum 
Ausgleich sollten dafür höhere Kinderfreibeträge vorgese-
hen werden, um die Steuervorteile vermehrt auf Familien 
mit Kindern auszurichten. Während der Übergang zu einem 
Realsplitting allein mit eher moderaten Arbeitsangebots-
effekten verbunden wäre, dürfte eine solche Reform den-
noch zu mehr Beschäftigung und damit auch positiven 
fiskalischen Effekten führen (vgl. für detaillierte Beschäfti-
gungseffekte verschiedener Reformvarianten die u.g. Stu-
dien von Blömer et al.). Zu klären sei bei einer Reform al-
lerdings die Frage nach dem Bestandsschutz – also, ob davon 
nur zukünftige Eheschließungen oder auch bereits beste-
hende Ehen betroffen sein sollen. Ein Überblick über häu-
fig diskutierte Reformansätze zum Ehegattensplitting fin-
det sich in Abbildung 1.

LOHNSTEUERKLASSEN SOLLEN DIE DIFFERENZ 
ZWISCHEN LOHNSTEUERVORAUSZAHLUNG UND 
EINKOMMENSTEUER BEGRENZEN …

Neben dem Ehegattensplitting und der Einkommensbe-
steuerung rückt zunehmend auch die Lohnsteuer in den 
Fokus von Anreizüberlegungen. Die Lohnsteuer wird auf 

Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung als Vorauszahlung 
auf die Einkommensteuer erhoben und vom Arbeitgeben-
den für seine Arbeitnehmenden abgeführt. Dafür werden 
die Steuerpflichtigen in Lohnsteuerklassen I bis VI einge-
teilt. Die Lohnsteuerklassen haben den Zweck, die Abwei-
chungen zwischen der unterjährig vom Arbeitgeber an das 
Finanzamt abgeführten Lohnsteuer und der am Ende des 
Steuerjahres festgestellten Einkommensteuerschuld zu be-
grenzen.

Ehepaare werden seit 2013 automatisch in Steuerklasse IV 
eingeordnet, die der Steuerklasse I bei Alleinstehenden ent-
spricht, d.h. der Splittingvorteil kommt erst am Ende des 
Steuerjahres zum Tragen. Auf Antrag können Eheleute je-
doch die Steuerklassen III und V wählen. Die Person in 
Steuerklasse III wird dann im Rahmen des Lohnsteuerver-
fahrens so behandelt, als erziele die Person in Steuerklasse 
V kein eigenes Erwerbseinkommen. Das bedeutet, sie pro-
fitiert vom maximalen Splittingvorteil, indem sie zwei 
Grundfreibeträge geltend machen kann. Für die Person in 
Steuerklasse V wird im Gegenzug kein eigener Grundfrei-
betrag berücksichtigt, sodass schon für den ersten verdien-
ten Euro Lohnsteuer in Höhe des Grenzsteuersatzes anfällt. 
Genau hier setzt im Kern die Kritik an dieser Steuerklassen-
kombination an, denn die hohe lohnsteuerliche Grenzbe-
lastung kann negative Erwerbsanreize für die Personen in 
Steuerklasse V – überwiegend Frauen – bedeuten.

Seit 2010 gibt es daneben die Steuerklassenkombination 
IV/IV mit Faktor. Hier werden beide Eheleute erneut wie 
Einzelveranlagte besteuert, aber ihre jeweilige Steuerschuld 
wird mit einem Faktor multipliziert, der vom Finanzamt 
vorab ermittelt und festgelegt wird. Dieser Faktor sorgt 
einerseits für die Angleichung der gemeinsamen Lohn-
steuer an die erwartete Einkommensteuer und verteilt  
andererseits den Splittingvorteil auf beide Eheleute pro-
portional zu den individuellen Einkommen. Das Faktorver-
fahren muss jedoch ebenfalls beantragt werden und wird 
bislang nur selten gewählt, während ca. 40 % der Paare wei-
terhin für die Steuerklassen III/V optieren. Dies war der 
Ausgangspunkt des Ampel-Vorhabens einer Reform der 
Lohnsteuerklassen.

… BEEINFLUSSEN AM ENDE ABER NICHT DIE 
STEUERLAST!

Vom Prinzip her richtet sich die Steuerklassenkombina-
tion III/V damit an sehr unterschiedlich verdienende Ehe-
leute und die Steuerklassenkombination IV/IV an ähnlich 
verdienende Eheleute. Die Steuerklassenkombination IV/
IV mit Faktor berücksichtigt wiederum die erwartbaren  
tatsächlichen Einkommen der Eheleute für die 
Lohnsteuer und verteilt damit die unterjährigen 
Abschlagszahlungen fairer als die Steuerklassen-
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kombination III/V. In allen Fällen jedoch wird die endgül-
tige Steuerbelastung erst mit der Einkommensteuerver-
anlagung am Ende des Jahres berechnet. Für die 
Einkommensteuerlast des Paares insgesamt ist die Lohn-
steuerklassenwahl daher irrelevant – ein zentraler Aspekt, 
der von vielen Betroffenen übersehen oder missverstanden 
wird (sogenannte „Steuerillusion“). Dies bestätigt auch eine 
aktuelle Studie von Bayer et al., deren Ergebnisse Prof. Kro-
lage vorstellte. Demnach wussten weniger als 20 % der be-
fragten Verheirateten, dass es sich bei der Lohnsteuer um 
eine Steuervorauszahlung handelt, die vollständig auf die 
endgültige Einkommensteuer angerechnet wird.

LOHNSTEUERKLASSEN KÖNNEN VON BEDEUTUNG 
SEIN, WENN SICH EHEPAARE NICHT ALS WIRT-
SCHAFTLICHE EINHEIT VERSTEHEN.

Die Irrelevanz der Steuerklassen folgt aus dem sogenannten 
„Einheits- oder Konsensmodell“ der Ehe, nach dem nur das 
gesamte Nettoeinkommen eines Haushaltes für das Ver-
halten und den Nutzen seiner Mitglieder ausschlaggebend 
ist. Wenn sich Ehepaare jedoch nicht als wirtschaftliche 
Einheit verstehen, können auch die Zahlungsströme an die 
einzelnen Eheleute und damit die Lohnsteuer-
klassenwahl eine entscheidende Rolle spielen. 
Diese Sichtweise entspricht dem sogenannten 

ABBILDUNG 1: ANSÄTZE FÜR EINE REFORM DES EHEGATTENSPLITTINGS

Individualbesteuerung: Bei 

dieser Reformvariante wer-

den stets die individuellen 

Einkommen und Absetzbe-

träge zugrunde gelegt, der 

Splittingvorteil entfällt kom-

plett. Das Lohneinkommen 

einer zweitverdienenden 

Person wird aufgrund des 

bestehenden progressiven 

Tarifs folglich zunächst ge-

ringer besteuert, was deren 

Grenzbelastung verringert 

und die Arbeitsanreize er-

höht; beim Lohneinkommen 

der hauptverdienenden Per-

son verhält es sich umge-

kehrt. Insgesamt käme es zu 

einer steuerlichen Mehrbe-

lastung im Vergleich zum 

Ehegattensplitting. Diese 

Reformvariante dient auf-

grund wahrscheinlicher ver-

fassungsrechtlicher Be-

schränkungen v. a. als 

Referenzszenario. 

Realsplitting: In dieser Vari-

ante werden beide Eheleute 

ebenfalls separat veranlagt, 

allerdings darf ein begrenz-

ter Einkommensbetrag auf 

die andere Person übertra-

gen werden („gedeckeltes“ 

Splitting). Die Höhe des 

übertragbaren Betrags be-

stimmt den Spielraum der 

Splittingwirkung. Am häu-

figsten werden ein maxima-

ler Übertragungsbetrag in 

Höhe des Grundfreibetrags 

(2025: 12.096 Euro) oder in 

Höhe der maximal abzugsfä-

higen Unterhaltszahlungen 

(13.805 Euro) vorgeschlagen. 

Ehepaare mit niedrigen bis 

mittleren oder relativ ähnli-

chen individuellen Einkom-

men würden aufgrund einer 

solchen Reform vielfach 

nicht schlechter gestellt, da 

das Realsplitting in diesen 

Fällen im Ergebnis wie das 

Ehegattensplitting wirkt.

Ehezusatzfreibetrag: Aus-

gangspunkt ist auch hier 

eine prinzipielle Individual-

besteuerung, gepaart aller-

dings mit einem einkom-

mensabhängigen zusätzli

chen Freibetrag für Eheleute, 

dessen Höhe mit wachsen-

dem Einkommen der zweit-

verdienenden Person sinkt 

(Reformidee des Wissen-

schaftlichen Beirates beim 

Bundesministerium der Fi-

nanzen, 2018). Vorschläge 

einer speziellen Steuergut-

schrift für Paare gehen in 

eine ähnliche Richtung (die 

oben beschriebene Variante 

aus Bick und Fuchs-Schün-

deln, 2017, ist so zu inter-

pretieren). Diese Reforman-

sätze stellen eine Alternative 

zu einem Realsplitting dar. 

 

 

 

Familiensplitting: Diese  

Reformvariante stellt eine 

Ausweitung des Splittingver-

fahrens aus verteilungspoli-

tischen Gründen dar, da sie 

auf eine Erhöhung des Split-

tingfaktors durch Einbezug 

der Kinder hinausläuft. In 

Deutschland wirken die heu-

tigen steuerlichen Kinder-

freibeträge bereits wie ein 

gedeckeltes Familienreal-

splitting („Deckel“ in Höhe 

des Existenzminimums der 

Kinder); sie werden genutzt, 

wenn dies für die Familie 

günstiger als der pauschale 

Transfer des Kindergeldes 

ist. Ein alternativer Reform-

ansatz – um auch die Fehl-

anreize des Ehegattensplit-

tings zu adressieren – wäre 

deshalb z. B. eine Erhöhung 

der Kinderfreibeträge i. V. m. 

einem Realsplitting. 

 

Quelle: Eigene Darstellung

Erwerbsanreiz tendenziell stärker ausgeprägt Derzeitiges Ehegattensplitting hier zu verorten

Splitting- oder äquivalenter Effekt tendenziell stärker ausgeprägt
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„Verhandlungsmodell“ der Ehe, das sich in der empirischen 
Forschung mittlerweile etabliert hat – und aus dieser Per-
spektive reduziert die Steuerklassenkombination III/V den 
Verhandlungsspielraum für Zweitverdienende erheblich. 
Insbesondere wenn die Nettoverdienste und auch etwaige 
Steuererstattungen auf getrennte Bankkonten eingehen, 
kann die Steuerklasse V im Ergebnis eine Umverteilung von 
der schlechter zur besser verdienenden Person implizieren. 
Auch dies zeigt die Studie von Bayer et al. eindrucksvoll. 
Demnach hat rund die Hälfte der befragten Paare in Steuer-
klasse III/V getrennte Bankkonten und bei 72 % von diesen 
fließt die Steuererstattung auf das Konto des (hauptverdie-
nenden) Mannes. Zudem zeigt die Evidenz, dass der indivi-
duelle Konsum – selbst im Fall von Paaren, die ihr Einkom-
men poolen – mit dem individuellen Einkommensanteil in 
einer Ehe korreliert ist.

Dies macht die Lohnsteuerklassen zu einer potenziell rele-
vanten Politikvariablen. So würde eine Abschaffung der 
Steuerklassenkombination III/V zugunsten der Steuerklas-
se IV mit Faktor das Ehegattensplitting selbst zwar unan-
getastet lassen, aber dennoch die Verhandlungsposition von 
Zweitverdienenden in der Ehe und damit auch ihre Er-
werbsanreize verbessern. Gleichzeitig würden so die nega-
tiven Auswirkungen der Lohnsteuerklasse V auf die Höhe 
von Lohnersatzleistungen korrigiert, die sich wie Kurzarbei-
tergeld oder Elterngeld am Nettolohn orientieren. 

EINE REFORM DER LOHNSTEUERKLASSEN KÖNNTE 
DIE ARBEITSANREIZE FÜR ZWEITVERDIENENDE 
ERHÖHEN. 

Die empirische Evidenz zu den tatsächlichen Arbeitsange-
botseffekten einer Reform der Lohnsteuerklassen ist bis-
lang allerdings sehr begrenzt. Prof. Krolage stellte die vor-

läufigen Ergebnisse aktueller Arbeiten vor. Koch (2024) 
analysiert den Übergang zur automatischen Einstufung in 
die Steuerklasse IV für Neuverheiratete im Zuge der Ein-
führung der elektronischen Lohnsteuerkarte im Jahr 2013. 
Demnach führte die Reform zu einer um einen Prozent-
punkt höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen und einer 
um zwei Prozentpunkte niedrigeren Lohnlücke zwischen 
Eheleuten. Auch Bayer et al. (2025) zeigen, dass eine höhe-
re Lohnsteuerbelastung von verheirateten Frauen tatsäch-
lich eine Ursache für ein geringeres Arbeitsangebot ist. Für 
konkretere Schlussfolgerungen sei aber noch weitere For-
schung nötig.

AUCH INTERAKTIONEN MIT ANDEREN BEREICHEN 
DES STEUER-TRANSFERSYSTEMS SPIELEN EINE 
WICHTIGE ROLLE.

Abschließend wurden mögliche Interaktionseffekte des 
Ehegattensplittings mit anderen Bereichen des Steuer-
Transfersystems diskutiert. So setze insbesondere die  
beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnerinnen bzw. 
Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung Fehl-
anreize mit Blick auf die Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung. Auch eine unzureichende 
Kinderbetreuung verstärke die negativen Effekte des Ehe-
gattensplittings.

Dr. Bach ging genauer auf die Problematik der sogenannten 
„Zweitverdienenden-Falle“ ein: Überschreitet eine zweit-
verdienende Person geringfügig die Minijob-Grenze von 
derzeit 556 Euro, so werde das zusätzliche Einkommen auf-
grund der gemeinsamen Veranlagung häufig bereits voll 
steuerpflichtig, was zu einer nahezu vollständigen Aufzeh-
rung des Mehrerwerbs führen könne. Dadurch entstehe ein 
starker Anreiz, im Minijob zu verbleiben.

Referat: IA5 – Steuerpolitik 

schlaglichter@bmwk.bund.de
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